
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1960/12/21 1Ob445/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1960

Norm

ABGB §1238

Rechtssatz

Zur Verwaltung gehört nicht nur der Abschluß eines Stromlieferungsvertrages, sondern auch die damit verbundene

Einräumung von Überspannungsrechten des Elektrizitätsversorgungsunternehmens, die dessen Allgemeinen

Bedingungen entspricht.

Entscheidungstexte

1 Ob 445/60

Entscheidungstext OGH 21.12.1960 1 Ob 445/60

Schlagworte

§ 1238 ABGB aufgehoben durch Art 1 Z 13 EheRÄndG.
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